
Preises durch den Käufer vor), der Käufer muß dem 
Verkäufer jeden Wohnungs- und Arbeitsplatzwechsel 
sowie jede Lohnänderung anzeigen, er muß dem Ver
käufer bzw. dessen Angestellten jederzeit Zutritt in 
seine Wohnung gestatten, damit sich der Verkäufer 
vom Zustand der gekauften Gegenstände überzeugen 
kann usw.

Eine der wichtigsten Pflichten des Käufers ist die zur 
Zahlung der Kaufpreisraten und der ausbedungenen 
Zinsen. In den Zinsbedingungen kommt die Ausplün
derung des Abzahlungskäufers besonders plastisch zum 
Ausdruck. Der westdeutsche Abzahlungskäufer wird 
durch hohe Zinsen auf der Grundlage der wucherischen 
1%-Klausel schamlos ausgeplündert: Die Abzahlungs
händler berechnen regelmäßig eine Verzinsung für die 
Kaufpreisraten in Höhe von 1% monatlich. Man könnte 
vorerst annehmen, daß der jährliche Zinssatz demnach 
12% beträgt. Das wäre schon wucherisch genug. In 
Wirklichkeit aber ist der Zinsatz noch wesentlich höher. 
Er beträgt nach westdeutschen Berechnungen jährlich 
zwischen 20 und 27%15).

Das ergibt sich daraus, daß die Zinsen von monatlich 
1% nicht von dem jeweils verbleibenden Kaufpreisrest, 
der sich ja durch die ständigen Ratenzahlungen immer 
mehr verringert, berechnet werden, sondern stets von 
dem bei der Lieferung der Ware verbleibenden Rest. 
Die 1% monatliche Zinsen werden während der ganzen 
Dauer der Ratenzahlung von der ursprünglichen Rest
kaufsumme berechnet. Hat der Käufer z. B. vom ur
sprünglichen Kaufpreisrest in Höhe von 700 Mark be
reits 600 Mark abgezahlt, so werden auch künftig die 
Zinsen von 1% monatlich von 700 Mark und nicht etwa 
von noch 100 Mark berechnet! Zu den Zinsen kommen 
natürlich noch die Kaufpreisraten selbst, die der Käu
fer entrichten muß. Das Landgericht Essen hat diese 
wucherischen Zinsvereinbarungen in seinem bereits 
zitierten Urteil mit Recht als sittenwidrig gebrand
markt und den Vertrag insoweit für unwirksam er
klärt10 17). Die Mehrzahl der westdeutschen Gerichte aber 
behandelt die 1 %-Klausel als wirksam1’).

Dabei stützen sich diese Gerichte auf Äußerungen des 
Bonner Wirtschaftsministeriums vom 19. April 1952, 
das die 1%-Klausel als „von jeher üblich“ bezeichnet 
hat10 19). In der gleichen Richtung liegen Stellungnahmen 
des Sonderausschusses Bankenaufsicht vom Mai 1953 
und vom Mai 1954, der sich aus Vertretern der Wirt
schaftsministerien der westdeutschen Länderregierun
gen zusammensetzt. M e e ß e n1») erklärt zu dem Urteil 
des Landgerichts Essen:

„Es ist ein mindestens eigenartiges Ergebnis, daß ein 
Gericht die Nichtigkeit von Zinsabreden feststellt, deren 
Höhe die ausdrückliche Billigung der zur Beaufsichtigung 
des Kreditgewerbes berufenen Verwaltungsstellen gefun
den hat.“

Die Stellungnahme der Bonner Behörden in dieser 
Frage offenbart, daß die Adenauer-Regierung nichts 
anderes ist als das Werkzeug und der Willensvollstrek- 
ker der Kapitalisten, insbesondere der Monopolisten, 
die aus der Ausplünderung der Werktätigen Nutzen 
ziehen. Es bestätigt sich an diesem Beispiel offensicht
lich, daß der Bonner Staatsapparat den Monopolen 
untergeordnet ist.

Neben der Verzinsung des Restkaufgeldes verlangen 
die Abzahlungsverkäufer vom Käufer noch eine ver
wirrende Vielzahl von „Gebühren“ für die Kreditierung 
(Nebenspesen, Inkassospesen, Bearbeitungsgebühren, 
Sicherungszuschläge, Versicherungsgebühren, Porto- 
und Verwaltungsgebühren usw.)20). Um die Wucher
geschäfte eindämmen zu können, fordert B1 e y21), daß 
die vom Abzahlungskäufer insgesamt zu zahlenden 
Kosten bei Vertragsabschluß klar ausgewiesen werden,

-15) vgl. z. B. Urteil des Landgerichts Köln in MDR 1955, 
S. 100; Ewald in MDR 1955, S. 392.

16) MDR 1955, S. 98.
17) So z. B. das Amtsgericht Hamburg (MDR 1955, S. 476) und 

das OberlandesgeriCht Köln (MDR 1956, S. 31), das eine gegen
teilige Entscheidung des Landgerichts Köln aufhob (das LG 
Köln hatte die l-Prozent-Klausel dahin abgeändert, daß „nur“ 
ein jährlicher Zinssatz von 12 Prozent gerechtfertigt sei), 
damit sich der Käufer eine richtige Vorstellung von

18) vgl. Ewald in MDR 1955, S. 392.
19) MDR 1955, S. 414/415.
20) vgl. bei Ewald in MDR 1955, S. 394.
21) Bley, a. a. O. S. 50.

seinen umfangreichen Zahlungsverpflichtungen bilden 
kann.

Ein weiteres typisches Mittel zur Ausplünderung der 
Abzahlungskäufer ist die sog. Qualitätsklausel, die be
sagt, daß der Käufer beim Abzahlungskauf alle oder 
doch die Mehrzahl der ihm nach dem Gesetz zustehen
den Gewährleistungsansprüche wegen Qualitätsmän
geln der Kaufsache verliert. So heißt es in dem Muster 
für Abzahlungsverträge in der Elektro-, Rundfunk- und 
Fernsehwirtschaft in Punkt 4 der Kauf-, Liefer- und 
Garantiebedingungen:

„Die Gewährleistung innerhalb der Garantiezeit be
schränkt sich unter Ausschluß des Rechts auf Wandlung 
oder Minderung und weiterer Ansprüche nur auf kosten
lose Instandsetzung der gelieferten Gegenstände, jedoch 
nur insoweit, als von seiten des betreffenden Lieferwerks 
Ersatz geleistet wird."22)

Dieses Vertragsmuster ist von allen interessierten 
Verbänden der westdeutschen Wirtschaft angenommen 
worden, so daß ein beliebiger Käufer entweder sich 
diesen Bedingungen unterwerfen oder auf den Abzah
lungskauf verzichten muß.

Derartige, die Rechte des Käufers beschneidende oder 
ausschließende Vertragsmuster mit entsprechenden Be
dingungen gelten für zahlreiche Zweige der Abzah
lungswirtschaft. Von den westdeutschen Gerichten wird 
die Qualitätsklausel, obwohl diese offensichtlich das 
drückende Übergewicht des Verkäufers gegenüber dem 
Käufer widerspiegelt, als zulässig angesehen, weil die 
Erhaltung der Gewährleistungsrechte angeblich „grund
sätzlich von der Gestaltung des Vertragsinhalts durch 
die Parteien“ abhängt23). Daß hier keine vertragliche 
Vereinbarung, sondern ein kapitalistisches Diktat vor
liegt, stört das Gericht dabei nicht. Mit Recht vertritt 
demgegenüber Aubele24) den Standpunkt, daß diese 
Qualitätsklausel gegen die guten Sitten verstößt und 
deshalb gemäß § 138 BGB nichtig ist;

Eine weitere Methode der Ausplünderung des Ab
zahlungskäufers ist die Praxis der Verkoppelung meh
rerer selbständiger Abzahlungsgeschäfte. Kauft der 
Kunde wiederholt beim gleichen Händler auf Abzah
lung und sind die Raten aus früheren Käufen noch 
nicht restlos bezahlt, so „vereinbaren“ die Vertragspart
ner gewöhnlich, daß sich der Händler das Eigentums
recht an a l l e n  bisher auf Abzahlung gekauften Wa
ren solange vorbehält, bis die letzte Rate auch aus dem 
letzten Kauf bezahlt ist. Erwirbt der Käufer z. B. zu
nächst einen Haushaltungsgegenstand zum Preise von 
600 Mark auf Abzahlung und kauft er noch während 
der Laufzeit des ersten Vertrages beim gleichen Händ
ler eine zweite Ware zum Preise von 30 Mark auf Ab
zahlung, so bleibt der Händler Eigentümer beider Wa
ren, bis 630 Mark gezahlt sind. Wegen Nichtzahlung 
der letzten Rate aus dem zweiten Kauf oder auch we
gen eines bloßen Rückstandes an „Gebühren“ oder 
Prozeßkosten kommt es dann vor, daß der Verkäufer 
b e i d e  gelieferten Gegenstände, auch den schon längst 
bezahlten, wieder zurücknimmt. Gegen diese Praxis, die 
z. B. von Aubele befürwortet wird25) wendet sich mit 
Recht Bley20), der vorschlägt, das Abzahlungsgesetz da
hin abzuändem, daß der Verkäufer die Ware dann nicht 
soll zurückfordern dürfen, wenn der Käufer 80% des 
vereinbarten Kaufpreises bereits gezahlt hat. Die Ver
wirklichung dieses Vorschlages würde dem Käufer 
einen gewissen, wenn auch recht bescheidenen Schutz 
bieten.

Auch beim Rücktritt des Verkäufers vom Vertrag 
wird der Käufer unglaublich übervorteilt. Durch § 1 
des Abzahlungsgesetzes sollte die dem Käufer beson
ders nachteilige Verwirkungsklausel, derzufolge der 
Verkäufer bei reiner Vertragsverletzung durch den Käu
fer die Ware zurücknehmen und überdies alle bereits 
gezahlten Raten behalten darf, ausgeschlossen werden. 
§ 1 des Gesetzes sieht vor, daß beim Rücktritt des Ver
käufers vom Vertrag beide Partner die bereits empfan
genen Leistungen zurückgeben müssen. Nach § 2 des 
Gesetzes aber hat der Verkäufer das Recht, vom Käu-

22) TW 1955, S. 88.
23) So das Landgericht Braunschweig in einem Urteil vom 

22. Februar 1955, MDR 1955, S. 356.
24) a. a. O. S. 25.
25) a. a. O. S. 51.
26) a. a. O. S. 53.
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